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Satzung der Gemeinde Testorf-Steinfort über die Ergänzung des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles für den westlichen Teilbereich 
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18.10.2018 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort
13.12.2018 Gemeindevertretung Testorf-Steinfort

Beschlussvorschlag: 
1. Die Gemeindevertretung beschließt im Zusammenhang mit der Aufstellung der 

Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles für den 
westlichen Teilbereich der Ortslage Testorf Steinfort  die Vereinbarung über den 
Verkauf von Kompensationsflächenäquivalenten aus dem Ökokonto "Ökokontierung 
Klein Breesen" der Landgesellschaft  M-V mbH gemäß Anlage.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt die Vereinbarung gemäß Anlage mit der
   Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH
   Lindenallee 2a
   19067 Leezen
abzuschließen.

  
Sachverhalt: 
Die Gemeindevertretung hat bereits in der Sitzung am 26.04.2018 den Satzungsbeschluss 
zur „Satzung der Gemeinde Testorf-Steinfort über die Ergänzung des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles für den westlichen Teilbereich der Ortslage Testorf-Steinfort“ gefasst 
und in diesem Zusammenhang den Nachweis über erforderliche Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen erbracht. 
Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sollen u. a. durch Inanspruchnahme des 
Ökokontos „Klein Breesen“ geregelt werden. Gemäß Ermittlung  werden dafür 4029 
Kompensationsflächenäquivalente (KFÄ) benötigt.  Zusätzlich sind  15 Baumpflanzungen 
entlang der Kastanienallee vorgesehen (siehe beigefügte Satzung Seite 4). Der 
Beschluss über den Vertrag zum Ökokonto muss eigentlich vor dem 
Satzungsbeschluss gefasst werden, da zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses alles 
geregelt sein muss. Da die Gemeinde jedoch zu dieser Zeit noch keinen genehmigten 
Haushalt hatte, konnte der Beschluss über den Vertrag nicht gefasst werden. Der 
Satzungsbeschluss vom 26.04.2018 wurde jedoch unter der Voraussetzung des 
Abschlusses des Vertrages zum Ökokonto gefasst.

In der Sitzung am 18.10.2018 wurde ein Antrag auf Zurückstellung des Beschlusses gestellt 
mit der Maßgabe, dass geprüft werden soll, ob nicht alle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
in der Gemeinde realisiert werden können. 
Dies wurde bereits im Aufstellungsverfahren ausgiebig geprüft. Ein Teil der erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen erfolgt in der Gemeinde. Es sind 15 Baumpflanzungen 
(Winterlinden) in der Kastanienallee festgesetzt. Weitere Standorte wurden geprüft, standen 
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zu diesem Zeitpunkt, u.a. auch aus eigentümlicher Sicht, in der Gemeinde nicht zur 
Verfügung, so dass die Wahl auf ein Ökokonto fiel.   
Das Ökokonto  „Klein Breesen“  der Landgesellschaft M-V mbH ist auch aus rein 
wirtschaftlicher Sicht mit nur 2,50 Euro pro KFÄ und keinen Folgekosten für die Gemeinde zu 
befürworten. Vergleichbare Ökokonten liegen im Preis weit höher. Die Genehmigung der 
Unteren Naturschutzbehörde wurde dafür bereits erteilt. 
Mit Abschluss des Vertrages kann die Satzung rechtskräftig bekannt gemacht werden und 
das Grundstück zum Verkauf angeboten werden.
  

Finanzielle Auswirkungen: 
Die erforderlichen Mittel sind im Haushaltsplan 2018/19 eingeplant. Die Hälfte des Betrages 
ist zum 31.12.2018 fällig (vorher zum 31.10.2018). Der restliche Betrag ist bis zum 
30.09.2019 durch die Gemeinde zu entrichten.

  
Anlage/n: 

- Vereinbarung über den Verkauf von Kompensationsflächenäquivalenten aus dem 
Ökokonto "Ökokontierung Klein Breesen"

- „Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils für den 
westlichen Teilbereich der Ortslage Testorf-Steinfort“ in der Beschlussfassung 
vom 26.04.2018

  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Vereinbarung

über den Verkauf von Kompensationsflächenäquivalenten aus dem
Ökokonto „Ökokontierung Klein Breesen“

Zwischen der

Gemeinde Testorf-Steinfort
Rathausplatz 1
23936 Grevesmühlen

vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Hans-Jürgen Vitense

nachstehend – Vorhabenträger – genannt,

und der

Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH
Lindenallee 2a
19067 Leezen

vertreten durch die Geschäftsführung

         nachstehend - Landgesellschaft – genannt.

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1) Die Landgesellschaft ist Träger des Ökokontos „Klein Breesen“, einer Ökokontomaßnahme
gemäß §12 Abs. 5 Naturschutzausführungsgesetz- NatSchAG M-V. Als Träger des Ökokon-
tos verfügt die Landgesellschaft über Kompensationsflächenäquivalente, die sie an Dritte
übertragen kann.

(2) Im Zusammenhang mit der „Satzung über die Ergänzung des im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles für den westlichen Teilbereich der Ortslage Testorf – Steinfort“ entsteht
für den Vorhabenträger eine Kompensationsverpflichtung gemäß BNatSchG.

(3) Diese Kompensationsverpflichtung kann unter anderem durch die Einlösung von Kompensati-
onsflächenäquivalenten erfüllt werden.

(4) Aus der o.g. Ökokontomaßnahme verkauft die Landgesellschaft an den Vorhabenträger KFÄ
im Umfang von 4.029 und tritt diese an den Vorhabenträger ab.
Die Landgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung für die rechtliche Eignung der zur Verfü-
gung gestellten Maßnahme für den Ausgleichszweck des Vorhabenträgers, diese ergibt sich
ausschließlich aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan. Die prinzipielle Eignung der
Ökokontomaßnahme als Ausgleich für den oben beschriebenen Eingriff wurde durch die zu-
ständige Untere Naturschutzbehörde bestätigt.

(5) Der Vorhabenträger nimmt die Abtretung mit Unterzeichnung dieses Vertrages an.
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§ 2 Laufzeit

Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis 30.09.2019. Eine einvernehmliche Verlängerung um 3 Monate
kann vom Vorhabenträger bis spätestens 3 Monate vor Laufzeitende beantragt werden. Kommt eine
Einigung nicht zustande, endet die Vereinbarung mit der Folge des § 4 Satz 4.

§ 3 Vergütung und Zahlungsweise

(1) Die Vergütung für die Übertragung der KFÄ gem. § 1 Abs. 4 beträgt 2,50 € je KFÄ.

Dies entspricht einem Kaufpreis von

10.072,50 €

(In Worten: zehntausendzweiundsiebzig 50/100 Euro), zuzüglich Mehrwertsteuer in der ge-
setzlich geltenden Höhe.

(2) Die Vergütung nach Abs. 1 ist wie folgt fällig:

50 %    5.036,25 € zuzüglich geltender gesetzlicher Mehrwertsteuer bis 31.12.2018
50 %     5.036,25 € zuzüglich geltender gesetzlicher Mehrwertsteuer bis 30.09.2019

(3) Zahlungen an die Landgesellschaft sollen auf das folgende Konto erfolgen:

Bank: Deutsche Kreditbank
IBAN: DE64 1203 0000 0000 2031 66
BIC: BYLADEM1001

Verwendungszweck: K1080013

(4) Die Übertragung der KFÄ steht unter dem Vorbehalt der vollständigen Zahlung der Vergütung
gem. Abs. 1.

§ 4 Aufschiebende Bedingung

Diese Vereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung der Rechtskraft der Satzung.

Wird die Satzung nicht rechtskräftig, ist dieser Vertrag nicht durchführbar; gegenseitige Rechte
und Pflichten der Parteien hieraus bestehen nicht mehr.

Bereits gezahlte Beträge verbleiben bei der Landgesellschaft.

Gleiches gilt für den Fall, dass der Eintritt der Bedingung nicht bis spätestens 30.09.2019 erfolgt
ist und eine Vertragsverlängerung nicht vereinbart wurde.
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§ 5 Sonstiges

(1) Änderungen und/oder Ergänzungen zu dieser Vereinbarung einschließlich dieser Regelung
bedürfen der Schriftform.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden oder sollte die Vereinbarung eine Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Die unwirksame Be-
stimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Regelung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei Regelungslücken.

(3) Dem Vertragspartner ist bekannt, dass im Rahmen der Bearbeitung des Vertrages personen-
bezogene Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (Verordnung
(EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)) verarbeitet werden. Dem Vertragspartner ist
weiterhin bekannt, dass ihm grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zustehen. Weitere Informa-
tionen sind zu finden unter https://www.lgmv.de/datenschutz.

(4) Diese Vereinbarung ist zweifach gefertigt. Je eine Ausfertigung erhalten der Vorhabenträger
und die Landgesellschaft. Die Vereinbarung umfasst 3 Seiten.

       für die:      für die:
Gemeinde Testorf-Steinfort   Landgesellschaft M-V mbH

       __________________________   ___________________________
       Bürgermeister

       __________________________
       Stellv. Bürgermeister

       Grevesmühlen, den                Leezen, den
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